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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1950

Norm

ABGB §795

AußStrG §9 E6

Rechtssatz

Der Unterhaltsanspruch nach § 795 ABGB ist nicht im Verlassenschaftsverfahren, sondern beim

Vormundschaftsgericht geltend zu machen; der Anspruchsberechtigte ist im Verlassenschaftsverfahren nicht

Beteiligter.
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